
Umweltbezogene Informationen im Bebauungsplanverfahren „An den zwei Kreuzchen“ 
Dieblich 
 
Gemäß § 3 (2) Satz 2 Baugesetzbuch wird darauf hingewiesen, dass folgende Arten 
umweltbezogener Informationen während der Offenlage verfügbar sind: 
 

• Begründung zum Bebauungsplan, Büro WeSt Stadtplaner GmbH, Polch, Stand: 
17.03.2026 mit Ausführungen unter anderem zu:  

o Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft  

o baulichen und sonstigen technischen Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung 
und Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien 

o Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltweinwirkungen 
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu Verkehrs- und 
Gewerbelärm 
 

• Umweltbericht gemäß §§ 2 (4) und 2a Baugesetzbuch, Büro WeSt Stadtplaner GmbH, 
Polch, Stand: 17.03.2026 mit Ausführungen unter anderem zu:  

o Umweltbeschreibung, Umweltbewertung, Umweltauswirkungen: 
▪ Schutzgut Mensch/Gesundheit 
▪ Schutzgut Tiere, Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Luft, Klima, 

Landschaft und biologische Vielfalt 
▪ Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
▪ Vermeidungsmaßnahmen von Emissionen sowie der sachgerechte 

Umgang mit Abfällen und Abwässern 
▪ Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 

Nutzung von Energie 
▪ Erhaltungsziele und Schutzweck der Gebiete gemeinschaftlicher 

Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete 
▪ Eingriffs- und Kompensationsbilanz  

 
Es liegen folgende Fachgutachten mit umweltrelevanten Informationen im Beteiligungsverfah- 
ren vor: 
 

• Fachbeitrag Naturschutz mit Bestands- und Maßnahmenplan, Planungsbüro Valerius, 
Dorsel, September 2024, mit Ausführungen unter anderem zu: 

 
o Bestandsanalyse Arten und Biotope 
o Maßnahmen zur Vermeidung, Schutz und Kompensation zum Erhalt der 

vorhandenen Vegetation 
o Potenzialanalyse zu streng geschützten Arten gemäß § 44 BNaSchG  

 

• Schalltechnisches Gutachten, Schalltechnisches Ingenieurbüro Pies, Boppard, 
18.11.2025, mit Ausführungen unter anderem zu Verkehrsimmissionen und 
Gewerbeimmissionen 

 

• Erkundungsbericht: Geomagnetische Archäoprospektion, Geotomographie GmbH, 
Neuwied, 25.03.2024, mit Ausführungen zur Ortung möglicher archäologischer 
Strukturen 

 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungsverfahren nach §§ 3 (1) und 4 (1) Baugesetzbuch 
sind folgende Stellungnahmen mit umweltrelevanten Sachverhalten eingegangen 
(stichwortartige Nennung der wesentlichen Inhalte).  

 



• Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Koblenz 24.11.2022: Hinweise zum Brandschutz, 
Abfallrechtliche Stellungnahme, Wasser- und bodenrechtliche Beurteilung, 
Schmutzwasser und Niederschlagswasser, Löschwasserbereitstellung, 
Naturschutzrechtliche Stellungnahme 

• Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 
25.11.2022: Ausführungen zu Lärm-Immissionen 

• Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Koblenz, 21.11.2022: Ausführungen zur 
Oberflächenwasserbewirtschaftung 

• Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Kobern-Gondorf, 24.11.2022: 
Ausführungen zum Oberflächenwasser und Schmutzwasser  

• Klimaschutzbeauftragte der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Kobern-Gondorf, 
25.10.2022: Hinweise zur Wärmeversorgung und Verschattung 

• Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, 
Abteilung Erdgeschichte, Außenstelle Koblenz, 02.12.2022: Hinweis auf Anzeige-, 
Erhaltungs- und Ablieferungspflicht anzeigepflichtiger fossiler Funde 

• Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, 
Außenstelle Koblenz, 25.10.2022: Sachstandsermittlung durch geophysikalische 
Prospektion 

• Flugplatz Koblenz/Winningen GmbH, Winningen, 25.10.2022: mögliche 
Beeinträchtigung durch Fluglärm  

• Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz, 15.11.2022: Hinweise zu 
Bergbau und Altbergbau, zu Boden und Baugrund 

 

Im Rahmen der Beteiligungsverfahren nach §§ 3 (2) und 4 (2) Baugesetzbuch sind folgende 
Stellungnahmen mit umweltrelevanten Sachverhalten eingegangen (stichwortartige Nennung 
der wesentlichen Inhalte).  

 

• Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Koblenz 23.04.2025: Hinweise zum Brandschutz, 
Naturschutzrechtliche Stellungnahme zur Kompensation, Anregungen zum 
Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen, Hinweise zum Lärmschutz 

• Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 
10.04.2025: Ausführungen zu Gewerbelärm-Immissionen 

• Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Koblenz, 10.04.2025: Ausführungen zur 
Oberflächenwasserbewirtschaftung, Schmutzwasserbeseitigung, Starkregenvorsorge 

• Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Kobern-Gondorf, 24.04.2025: 
Ausführungen zum Oberflächenwasser und Schmutzwasser  

• Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, 
Außenstelle Koblenz, 24.03.2025: Hinweis zum Verdacht auf archäologische 
Fundstellen und Sachstandsermittlung durch Sondage 

• Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz, 24.04.2025: Hinweise zu 
Bergbau und Altbergbau, zu Boden und Baugrund 

• Öffentlichkeit 1, 10.04.2025: Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen 
gemäß Schallgutachten 

• Öffentlichkeit 2, 16.04.2025: Stellungnahme zum Schallgutachten mit Hinweisen zum 
Gewerbe- und Verkehrslärm  

 



Umweltbezogene Informationen im Bebauungsplanverfahren „An den zwei Kreuzchen“ 
Dieblich 
 
Gemäß § 3 (2) Satz 2 Baugesetzbuch wird darauf hingewiesen, dass folgende Arten 
umweltbezogener Informationen während der Offenlage verfügbar sind: 
 

 Begründung zum Bebauungsplan, Büro WeSt Stadtplaner GmbH, Polch, Stand: März 
2025 mit Ausführungen unter anderem zu:  

o Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft  

o baulichen und sonstigen technischen Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung 
und Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien 

o Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltweinwirkungen 
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu Verkehrs- und 
Gewerbelärm 

o  

 Umweltbericht gemäß §§ 2 (4) und 2a Baugesetzbuch, Büro WeSt Stadtplaner GmbH, 
Polch, Stand: März 2025 mit Ausführungen unter anderem zu:  

o Umweltbeschreibung, Umweltbewertung, Umweltauswirkungen: 
 Schutzgut Mensch/Gesundheit 
 Schutzgut Tiere, Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Luft, Klima, 

Landschaft und biologische Vielfalt 
 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 Vermeidungsmaßnahmen von Emissionen sowie der sachgerechte 

Umgang mit Abfällen und Abwässern 
 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 

Nutzung von Energie 
 Erhaltungsziele und Schutzweck der Gebiete gemeinschaftlicher 

Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete 
 Eingriffs- und Kompensationsbilanz  

 
Es liegen folgende Fachgutachten mit umweltrelevanten Informationen im Beteiligungsverfah- 
ren vor: 
 

 Fachbeitrag Naturschutz mit Bestands- und Maßnahmenplan, Planungsbüro Valerius, 
Dorsel, September 2024, mit Ausführungen unter anderem zu: 

 
o Bestandsanalyse Arten und Biotope 
o Maßnahmen zur Vermeidung, Schutz und Kompensation zum Erhalt der 

vorhandenen Vegetation 
o Potenzialanalyse zu streng geschützten Arten gemäß § 44 BNaSchG  

 

 Schalltechnisches Gutachten, Schalltechnisches Ingenieurbüro Pies, Boppard, Juni 
2023, mit Ausführungen unter anderem zu Verkehrsimmissionen und 
Gewerbeimmissionen 

 

 Erkundungsbericht: Geomagnetische Archäoprospektion, Geotomographie GmbH, 
Neuwied, 25.03.2024 mit Ausführungen zur Ortung möglicher archäologischer 
Strukturen 

 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungsverfahren nach §§ 3 (1) und 4 (1) Baugesetzbuch 
sind folgende Stellungnahmen mit umweltrelevanten Sachverhalten eingegangen 
(stichwortartige Nennung der wesentlichen Inhalte).  

 



 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Koblenz 24.11.2022: Hinweise zum Brandschutz, 
Abfallrechtliche Stellungnahme, Wasser- und bodenrechtliche Beurteilung, 
Schmutzwasser und Niederschlagswasser, Löschwasserbereitstellung, 
Naturschutzrechtliche Stellungnahme 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 
25.11.2022: Ausführungen zu Lärm-Immissionen 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Koblenz, 21.11.2022: Ausführungen zur 
Oberflächenwasserbewirtschaftung 

 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Kobern-Gondorf, 24.11.2022: 
Ausführungen zum Oberflächenwasser und Schmutzwasser  

 Klimaschutzbeauftragte der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Kobern-Gondorf, 
25.10.2022: Hinweise zur Wärmeversorgung und Verschattung 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, 
Abteilung Erdgeschichte, Außenstelle Koblenz, 02.12.2022: Hinweis auf Anzeige-, 
Erhaltungs- und Ablieferungspflicht anzeigepflichtiger fossiler Funde 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, 
Außenstelle Koblenz, 25.10.2022: Sachstandsermittlung durch geophysikalische 
Prospektion 

 Flugplatz Koblenz/Winningen GmbH, Winningen, 25.10.2022: mögliche 
Beeinträchtigung durch Fluglärm  

 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz, 15.11.2022: Hinweise zu 
Bergbau und Altbergbau, zu Boden und Baugrund 
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Dausner, Agnes

Von: Poschmann, Markus (GDKE) <markus.poschmann@gdke.rlp.de> im Auftrag 

von Landesarchäologie / Erdgeschichte (GDKE) 

<erdgeschichte@gdke.rlp.de>

Gesendet: Freitag, 2. Dezember 2022 07:50

An: Dausner, Agnes

Betreff: AW: Aufstellung des Bebauungsplanes "An den zwei Kreuzchen"; 

Ortsgemeinde Dieblich, Frühzeitiges Beteiligungsverfahren

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung

Kennzeichnungsstatus: Erledigt

Sehr geehrte Frau Dausner,  
 
wir haben das im Betreff genannte Vorhaben zur Kenntnis genommen. In dem angegebenen 
Planungsbereich sind der Direktion Landesarchäologie/Abteilung Erdgeschichte keine 
erdgeschichtlich relevanten Fundstellen bekannt. Es handelt sich aber um potenziell 
fossilführende Gesteine. Deshalb wird auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht 
hingewiesen (§ 16-20 DSchG RLP) und darum gebeten, über den Beginn von Erdarbeiten 
rechtzeitig (4 Wochen vorher) informiert zu werden. 
Die Anzeige des Baubeginns ist zu richten an erdgeschichte@gdke.rlp.de oder an die unten 
genannte Telefonnummer. 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion 
Landesarchäologie / Abteilung Erdgeschichte. 
Gesonderte Stellungnahmen der Direktion Landesdenkmalpflege/Abteilung Praktische 
Denkmalpflege Mainz und der Direktion Landesarchäologie/Außenstelle Koblenz bleiben 
vorbehalten und sind ggf. noch einzuholen. 
 
Weiter bitten wir um Aufnahme in Ihren Verteiler für die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange (bitte über erdgeschichte@gdke.rlp.de).  
 
Für Rückfragen stehen wir gerne unter der unten genannten Rufnummer und Emailadresse zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
 
 
-- 

Markus Poschmann 

Abteilung Erdgeschichte 

Direktion Landesarchäologie 

 

GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE  

RHEINLAND-PFALZ 

 

Niederberger Höhe 1 
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Dausner, Agnes

Von: Strahl, Martina <Martina.Strahl@sgdnord.rlp.de> im Auftrag von 
Bauleitplanung <Bauleitplanung@sgdnord.rlp.de>

Gesendet: Donnerstag, 10. April 2025 16:08
An: bauleitplanung
Cc: bauleitplanung@kvmyk.de
Betreff: Aufstellung 'An den zwei Kreuzchen' und Aufhebung 'Hinter den Höfen' - 

TÖB
Anlagen: 250409_SRI7_Wassertiefen.pdf; 250409_SRI7_Fließgeschwindigkeiten.pdf

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB; 

Aufstellung 'An den zwei Kreuzchen' und Aufhebung 'Hinter den Höfen' – TÖB 

 

 

Ihr Schreiben vom 20.03.2025, Unser Aktenzeichen: 324-137-09207.04 

Bearbeiter: Andreas.Nilles@sgdnord.rlp.de  

Tel.: 0261/120-2977 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur oben genannten Maßnahme in der Ortsgemeinde Dieblich haben wir mit Schreiben vom 

30.01.2023 Stellung genommen. 

Die in dieser Stellungnahme gemachten Aussagen behalten grundsätzlich weiterhin ihre Gültigkeit. 

Ergänzend zu dieser Stellungnahme weisen wir auf Folgendes hin: 

 
1. Oberflächenwasserbewirtschaftung / Schmutzwasserbeseitigung 

Im Bebauungsplan in der nördlichen Ecke ist eine Fläche für die Rückhaltung des 

Niederschlagswassers festgesetzt. In diese soll das im Plangebiet anfallende 

Niederschlagswasser eingeleitet und zeitverzögert abgeleitet werden. 

Vor Kanalisierungsmaßnahmen ist, soweit noch nicht geschehen, zu prüfen, ob die 

bestehende Bebauung so weiterentwickelt und erschlossen werden kann, dass nicht 

klärpflichtiges Wasser, wie z. B. oberirdisch abfließendes Niederschlagswasser, in der 

Nähe des Entstehungsortes wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden 

kann. 

Grundsätzlich hat die Beseitigung des Niederschlagswassers unter Berücksichtigung der §§ 5 

und 55 WHG und des § 13 Abs. 2 LWG zu erfolgen. Gem. § 55 Abs. 2 WHG ist das anfallende 

Oberflächenwasser ortsnah zu versickern oder zu verrieseln oder ohne Vermischung mit 

Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten. 

 

Ausschließlich das im Baugebiet anfallende Schmutzwasser ist über die entsprechende 

Ortskanalisation mit zentraler Abwasserreinigungsanlage zu entwässern. 
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Es ist zu prüfen, ob die Erlaubnis der Kläranlage auch das Einzugsgebiet des jeweiligen 

Baugebietes erfasst. Sofern das Plangebiet nicht Bestandteil des Einzugsgebietes ist, sind bei 

der Erstellung der Antragsunterlagen für die notwendige Anpassung der wasserrechtlichen 

Erlaubnis Nachweise vorzulegen, aus denen die Auswirkungen des Schmutzwasseranfalls aus 

dem Bebauungsplangebiet auf im Wasserweg folgende Mischwasserentlastungsanlagen 

hervorgehen. Ferner ist dabei nachzuweisen, dass auf der Kläranlage eine ausreichende 

Kapazität für die Reinigung der anfallenden Schmutzwassermenge aus dem Plangebiet 

vorhanden ist. 

 

Wir weisen darauf hin, dass sofern sich durch das o.g. Vorhaben wesentliche Änderungen der 

erlaubten Art, des erlaubten Zweckes oder des erlaubten Maßes der Benutzung einer 

bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnis der Kläranlage im Einzugsgebiet des Vorhabens 

ergeben, diese rechtzeitig mit entsprechenden Nachweisen und Antragsunterlagen zu 

beantragen sind. 

 

2. Wasserhaushaltsbilanz  

Die Planunterlagen enthalten keine Aussagen zur Wasserhaushaltsbilanz des geplanten 

Neubaugebiets. Diese sind, z.B. nach dem Merkblatt DWA-M 102 Teil 4, auszuarbeiten und 

nachzureichen. 

 

Zu Fragen hierzu wenden Sie sich an Frau Marianna.Eckenberger@sgdnord.rlp.de, Tel.: 

0261/120-2967 

 

3. Allgemeine Wasserwirtschaft / Starkregenvorsorge 

Durch die vorgesehene Maßnahme sind keine Oberflächengewässer betroffen. 

 

Wir bitten außerdem um Beachtung unserer Hinweise zur Starkregenvorsorge: 

Gemäß den Sturzflutgefahrenkarten des Landes Rheinland-Pfalz ist das Plangebiet im Falle 

eines Starkregenereignisses betroffen. Annahme für diese Aussage ist ein außergewöhnliches 

Starkregenereignis mit einer Regendauer von einer Stunde (SRI 7). In Rheinland-Pfalz 

entspricht dies einer Regenmenge von ca. 40 – 47 mm (bzw. l/m²) in einer Stunde. Im Falle 

eines solchen Ereignisses werden für Teile des Plangebietes Wassertiefen zwischen 5 und < 

30 cm (punktuell bis < 50 cm) mit einer Fließgeschwindigkeit zwischen 0 und < 0,5 m/s erreicht. 

Höhere Wassertiefen sowie eine Ausdehnung der Überflutungsflächen sind bei intensiveren 

Starkniederschlägen möglich. 

Die Sturzflutgefahrenkarte sowie detaillierte Erläuterungen zu den darin enthaltenen 

Informationen (Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und Fließrichtungen) können Sie unter 

folgendem Link abrufen: https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/  

Die Gefährdungen durch Starkregen sollten in der Bauleitplanung berücksichtigt werden. Die 

Errichtung von Neubauten sollte in einer an mögliche Überflutungen angepassten Bauweise 

erfolgen. Abflussrinnen sollten von Bebauung freigehalten werden und geeignete Maßnahmen 
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(wie z.B. Notwasserwege) ergriffen werden, sodass ein möglichst schadloser Abfluss des 

Wassers durch die Bebauung gewährleistet werden kann. An vorhandenen Bauwerken sollten 

ggf. Maßnahmen zum privaten Objektschutz umgesetzt werden. 

Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren 

verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur 

Schadensminderung zu treffen. 

 

-Entsprechende Übersichtskarten sind als pdf beigefügt- 

 

Weitere Belange unserer Regionalstelle werden nicht berührt. 

 

4. Abschließende Beurteilung 

Die Planunterlagen enthalten keine Aussagen zur Wasserhaushaltsbilanz des geplanten 

Neubaugebiets. Diese sind, z.B. nach dem Merkblatt DWA-M 102 Teil 4, auszuarbeiten und 

nachzureichen. 

Ansonsten bestehen gegen die Planungsabsichten keine Bedenken. 

 

Ihre zuständige Kreisverwaltung erhält diese Mail in cc zur Kenntnisnahme.  

 

Hinweis: Unsere Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung werden künftig in der Regel 

elektronisch über dieses Postfach versendet. Wenn Sie eine Papierfassung benötigen, bitten wir 

um kurze Mitteilung. 

Künftige Anfragen um Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung können Sie uns gerne 

ebenfalls auf diesem Wege an die Adresse bauleitplanung@sgdnord.rlp.de übermitteln. Sie gilt 

zunächst nur für die Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Koblenz. 

Andere Abteilungen oder Referate in unserem Hause bitten wir auf separatem Wege zu 

beteiligen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
--  
Andreas Nilles 
Sachbearbeiter 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Koblenz 

STRUKTUR- UND GENEHMIGUNGSDIREKTION NORD 

Stresemannstraße 3-5 
56068 Koblenz 
Telefon +49261 120-2977 
Telefax +49261 120-882977 
Andreas.Nilles@sgdnord.rlp.de 
www.sgdnord.rlp.de 

SGD Nord, Obere Landesbehörde – was bedeutet das eigentlich? Das und vieles mehr erklären wir Ihnen in fünf 
kurzen Videos: https://sgdnord.rlp.de/ueber-uns/filme.  
Informationen zum Datenschutz sowie zur elektronischen Kommunikation mit der SGD Nord finden Sie auf unserer 
Internetseite: https://sgdnord.rlp.de/wichtige-seiten/datenschutz und https://sgdnord.rlp.de/service/elektronische-
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kommunikation.  
Werden auch Sie Teil unseres Teams: https://sgdnord.rlp.de/stellenangebote . 
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Bebauungsplan "An den zwei Kreuzchen" der Ortsgemeinde Dieblich 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden 

zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewertun-

gen gegeben: 

Bergbau / Altbergbau: 

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 15.11.2022 (Az.: 3240-1092-22/V1), die 

auch für die Änderungen weiterhin ihre Gültigkeit behält. 

Boden und Baugrund 

 allgemein: 

Der Hinweis auf die einschlägigen Bodenschutz- und Baugrund-Normen sowie die 

Empfehlung von objektbezogenen Baugrunduntersuchungen in den Textlichen 

Festsetzungen unter den Hinweisen werden fachlich bestätigt. 

- mineralische Rohstoffe: 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Ein-

wände. 



  
 

2/2 

Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologi-

schen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landes-

amt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die Anzeige 

sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das 

Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz 

unter  

https://geoldg.lgb-rlp.de 

zur Verfügung. 

Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden Sie auf den LGB Internetsei-

ten sowie im Fragenkatalog unter  

https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geoldg.html 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Dr. Ulrich Dehner 
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Dausner, Agnes

Von: Beate Schmitt <beaschmitt@icloud.com>
Gesendet: Donnerstag, 10. April 2025 22:07
An: bauleitplanung
Cc: ortsbuergermeister@dieblich.net; Christoph Jung
Betreff: Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans „An den zwei Kreuzchen“, 

Dieblich-Berg

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf der Gemeinderatsitzung am 10.03.2025 wurde der o.g. Entwurf des Bebauungsplans im 
öffentlichen Teil behandelt. Im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel erfolgte 
die Bekanntmachung des genannten Entwurfs mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen hierzu 
auf elektronischem Wege zu übermitteln sind. 
 
Daher erhalten Sie auf diesem Weg meine massiven Bedenken mit Blick auf die im 
Schalltechnischen Gutachten beschriebenen Maßnahmen. 
 
Ich bin seit über 25 Jahren unmittelbarere Nachbarin der angeblich Lärm verursachenden 
Unternehmen Kries und Woelk. Mein Haus steht auf der Parzelle 93/3 (Bergstraße 35). 
Die minimale Überschreitung (bis zu 4 dB) des zulässigen Richtwertes von 55 dB führte  
bisher zu keinerlei Störgefühl. Unzulässig hohe Spitzenpegel (> 60dB) seien gemäß 
Gutachten  
nicht zu erwarten. Auch die Nachtimissionsrichtwerte von 40dB würden eingehalten. 
(Anmerkung meinerseits: Die maximale Lautstärke für Rasenmäher im privaten Einsatz 
beträgt sogar 96 dB!). 
 
Daher halte ich es auch für mehr als unverhältnismäßig, wenn dem potenziellen Bauherren 
der jetzigen Parzellen 93/2 und 91/3 auferlegt wird, auf eigen Kosten eine 3 Meter hohe 
Lärmschutzwand auf eine Länge von 23 Metern zu errichten. Über die ästhetischen 
Gesichtspunkte eines solchen Mauerwerks möchte ich mich an dieser Stelle erst gar nicht 
auslassen. 
Des Weiteren sind auf Seite 44 des Gutachtens zusätzliche Maßnahmen mit Blick auf die 
Ausrichtung der Fenster und die Anordnung der Räume aufgezeigt. Auch dies erscheint aus  
meiner Sicht für Bauwillige schlicht unzumutbar. 
 
Ich gehe davon aus, dass Sie mit mir einer Meinung sind, dass damit die Bebaubarkeit dieser 
Parzellen mit unakzeptablen Mehrkosten und Einschränkungen verbunden wäre. Selbige sind 
zudem absolut überflüssig, was ich als schon heute direkte Nachbarin nur zu gut bestätigen 
kann. 
 
Ich darf Sie höflich bitten, von diesen Maßnahmen Abstand zu nehmen. Hilfsweise lege ich 
bereits heute gegen die Auflagen bzw. geforderten Maßnahmen Widerspruch ein. 
 
Bitte bestätigen Sie mir den fristgerechten Eingang meines Widerspruchs kurz schriftlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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